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Artikel 1

Die Verwaltungsvorschrift „Durchführung von Schulwanderun-
gen und Schulfahrten an öffentlichen allgemein bildenden und 
beruflichen Schulen“ vom 22. September 2017 (Mittl.bl. BM M-V 
S. 132), die zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 5. Sep-
tember 2018 (Mittl.bl. BM M-V 8/2018 S. 86) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

Punkt 8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten wird wie folgt gefasst:

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2023 in Kraft und 
am 31. Dezember 2023 außer Kraft. 

Artikel 2

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft.

I. Amtlicher Teil

Dritte Änderung der Verwaltungsvorschrift  
„Durchführung von Schulwanderungen und Schulfahrten an öffentlichen  

allgemein bildenden und beruflichen Schulen“

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung

Vom 1. November 2022

Schwerin, den 1. November 2022

Die Ministerin für Bildung 
und Kindertagesförderung

Simone Oldenburg
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